
Gefahrhundegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zulässigkeit der Schutzdienstausbildung
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Gesprächskommentar von Wilfried Tautz – LG-Ausbildungswart
Mit Wirkung vom 01.05.2005 trat das neue Gefahrhundegesetz des Landes Schleswig-Holstein (GefHG) in Kraft. Dieses Gesetz enthält die Definition des Begriffes eines gefährlichen Hundes und die damit verbundenen Vorschriften über die entsprechende Haltung. Darüber hinaus sind in § 2 des Gefahrhundegesetzes die allgemeinen Pflichten zur Haltung eines Hundes aufgeführt. 
Gemäß § 2, Abs. 6, ist es verboten, Hunde mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit auszubilden.
Laut der Verwaltungsvorschrift zum Gefahrhundegesetz des Landes Schleswig-Holstein (VwV-GefHG) liegt eine Aggressionsausbildung nach § 2 Abs. 6 GefHG dann vor, wenn mit dem Hund gezielt geübt wird, bei bestimmten Signalen des Ausbilders oder in einer spezifischen Situation Menschen oder Tiere anzugreifen.

Lediglich das gem. § 34a GewO zugelassene Bewachungsgewerbe ist entsprechend der VwV-GefHG von dem Aggressionsausbildungsverbot ausgenommen, sofern der Hund einer ordnungsgemäßen Schutzdienstausbildung unterzogen wird, die nach den Regeln des VDH durchgeführt wird oder vergleichbaren Anforderungen genügt.
Eine Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken ist gemäß Ziffer 12.2.1.31 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes dann gegeben, wenn Hunde darauf abgerichtet werden, Personen oder Sachen, insbesondere Gebäude zu schützen. Dieses ist u.a. bei der Ausbildung von Hunden nach der Prüfungsordnung des VDH gegeben.

Gemäß § 3 Nr. 8a Tierschutzgesetz ist es verboten, ein Tier zu einem derart aggressiven Verhalten auszubilden oder abzurichten, dass dieses Verhalten bei ihm selbst zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führt.
Gemäß Ziffer 2.2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes erfüllt die Schutzhundeausbildung  den Tatbestand dieses Verbotes nicht, sofern sie nach der Prüfungsordnung des VDH durchgeführt wird.

Am 13.01.06 setzte ich mich zwecks Klärung der Rechtslage fernmündlich mit dem 

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein
Referat IV 232, Herrn Oliver Lehmann
in Verbindung.

Zu dem Aufgabenbereich des Herrn Lehmann als Sachbearbeiter der Abteilung 2 zählen die Ordnungsbehörden sowie das Gefahrhundegesetz. Auf meine Anfrage wurde mir von Herrn Lehmann folgendes mitgeteilt:
Eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit liegt dann vor, wenn sich der Hund undifferenziert aggressiv verhält und angreift, ohne bedroht zu sein oder sich bedroht zu fühlen.
Bei einer Aggressionsausbildung wird mit dem Hund gezielt geübt, auf bestimmte Signale des Ausbilders hin oder einer spezifischen Situation Menschen oder Tiere anzugreifen (z.B. Abrichtung zu Hundekämpfen).

Von der Aggressionsausbildung ist die Schutzdienstausbildung zu unterscheiden. Dort wird lediglich der Beutetrieb des Hundes gereizt und sein bereits erlernter Gehorsam auch und gerade in Trieb- und Stresssituationen überprüft.
Die Schutzdienstausbildung fällt somit nicht unter das Aggressionsausbildungsverbot, sofern diese nach den Richtlinien der Prüfungsordnung des VDH durchgeführt wird.

Der Schutzdienstausbildung muss in jedem Fall eine Begleithundeausbildung vorausgehen, in der der Hund lernt, den Hörzeichen seines Hundeführers umfassend zu folgen und auf Umweltreize sicher und ruhig zu reagieren. 
Die von mir erstellten Ausführungen zur Zulässigkeit des Schutzdienstes erfolgten in Absprache mit dem MdI- Ref. IV 232- Herrn Lehmann-.
gez. Wilfried Tautz 
(LG-Ausbildungswart)
PS: Obige Definition wird in kürze auch allen kommunalen Behörden und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein offiziell mitgeteilt. 
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